Evangelische Kirchgemeinde Schlatt
II.  Hausordnung Kirchgemeindehaus 

1. Die Räume, das Mobiliar und alle Einrichtungsgegenstände, auch im Aussenbereich, sind mit Sorgfalt zu behandeln. Allfällige Schäden sind sofort ans Präsidium zu melden.

Bei nassem Wetter und Schnee sollen Kinder und Jugendliche ihre verschmutzten Schuhe im Windfang oder unter der vorderen Garderobe deponieren.

2. Öffnungszeiten:
Veranstaltungen am Abend sind in der Regel bis 22.00 Uhr zu beenden, und zwar so, dass die Anwohner in ihrer Nachtruhe nicht gestört werden.
Auch tagsüber ist das Ruhebedürfnis der Nachbarn zu respektieren.

3. Räume und Umgebung sind in sauberem und geordnetem Zustand zu hinterlassen.

Tische, Stühle und Wandtafel sind gründlich zu reinigen und zusammen mit Einrichtungsgegenständen wieder so zu platzieren, wie sie beim Antritt angetroffen wurden.

4. Küchenbenützung:
Private Benützer nehmen Esswaren und Getränke, auch Kaffee und Tee selber mit. 
Die Küche ist in aufgeräumtem und gereinigtem Zustand wieder abzugeben.
Defektes Geschirr wird zu Lasten des Benützers ersetzt.

Petflaschen bitte flach drücken und in den dafür vorgesehenen Sack im Technikraum legen. Das gilt für alle Benützer. 
Die Hauswartin ist dafür besorgt, dass volle Petflaschensäcke und Kehrichtsäcke am richtigen Ort zur Entsorgung bereit stehen.

Bei grösseren privaten Veranstaltungen ist die Abfallentsorgung hingegen Sache der Benützer. 

5. In sämtlichen Räumen soll auf das Rauchen verzichtet werden. Ebenso wird erwartet, dass Alkohol mit Zurückhaltung konsumiert wird.

Feuerpolizeiliche Vorschriften sind zu beachten:
Fluchtwege sind frei zu halten. Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen lassen.

6. Checkliste beim Verlassen der Räume 

· Alle Fenster, auch Oberlichter (elektrisch) schliessen
· Lichter löschen in allen Räumen, auch Aussenbeleuchtung
· Herdplatten und Abwaschmaschine ausschalten

· Keine verderblichen Lebensmittel im Kühlschrank hinterlassen

· Alle Eingangstüren schliessen
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